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Die Abgeordneten zum Nationalrat Bergmann und Kollegen haben am 12. Juli 1985 

unter der Nr. l526/J an die Bundesregierung eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend die Ansprüche Rückstellungsbetroffener gerichtet, welche 

folgenden Wortlaut hat: 

"Auf wie hoch beläuft sich die Summe aller bekannten Ansprüche, die von den 
durch die Rückgabe - bzw. Rückstellungsgesetzgebung Betroffenen geltend ge­
macht werden?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage namens der Bundesregierung wie folgt zu beant-

worten. 

Der Bundesregierung ist weder die Zahl der durch die Rückstellungsgesetzge­

bung entstandenen Härtefälle noch die damit zusammenhängende Schadenshöhe be­

kannt. Eine Erfassung wäre nur im Wege einer gesetzlich geregelten Anmeldung 

möglich. 

Wie ich bereits in Beantwortung der Anfrage Nr. 944/J am 14. November 1984 

mitgeteilt habe, wurde ein im Jahre 1969 eingebrachter Entwurf eines solchen 

Anmeldegesetzes in der Sitzung des Ministerrates am 4. Februar 1969 vom 

damaligen Bundesminister für Finanzen nach eingehender Debatte im ~linisterrat 

zurückgezogen. Auch der Parlamentsklub der ÖVP hatte sich gegen diesen Gesetz­

entwurf ausgesprochen. 
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Anläßlich der Erörterung eines Gesamtkonzeptes flir noch offene Entschädigungs­

fragen in dem mit Beschluß des Ministerrates vom 19. Jänner 1971 eingesetzten 

Parlamentarier-Ausschuß forderte der Verband der Rlickstellungs- und Rlickgabe­

betroffenen ganz allgemein eine Entschädigung flir Härten, welche gutgläubige 

Erwerber rlickstellungspflichtigen Vermögens erlitten hatten. Der Verband war 

aber nicht- in der Lage, Angaben liber die Zahl der Härtefäl~e oder die Höhe der 

Schäden zu machen. 
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